
Gemeinde Soyen 
Landkreis Rosenheim 

 
 

Der Wahlleiter der Gemeinde Soyen informiert: 
 
 
Wie funktioniert die Verhältniswahl? 
 

Bei der Gemeinderatswahl entscheidet nicht nur, wer gewählt wird, sondern 
auch wie stark jede Liste im Gemeinderat vertreten ist. Jede Wählerin und jeder 
Wähler hat so viele Stimmen, wie es Gemeinderatssitze gibt. In der Gemeinde 
Soyen sind es 14 Stimmen bei 14 Sitzen. 
 

Diese Stimmen können frei verteilt werden: 
- alle Stimmen für eine Liste (Listenkreuz), 
- mehrere Stimmen für einzelne Personen (kumulieren), 
- oder auf Kandidatinnen und Kandidaten verschiedener Listen (panaschieren). 
 

Die Stimmverteilung lässt sich am „Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2026“ 
unter https://www.soyen.de/kommunalwahl-2026/ ausprobieren. 
 

Alle abgegebenen Stimmen werden gezählt. Die Stimmen der einzelnen 
Kandidatinnen und Kandidaten werden dabei ihrer jeweiligen Liste zugerechnet. 
 

Je mehr Stimmen eine Liste erhält, desto mehr Sitze bekommt sie im 
Gemeinderat. 
 

So wird sichergestellt, dass der Gemeinderat ein möglichst genaues Abbild des 
Wählerwillens ist. 
 
Wie werden die Sitze genau verteilt? 
 

In Bayern erfolgt die Sitzverteilung nach dem Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren. 
Die Sitze werden nacheinander an die Listen mit den jeweils größten 
Stimmenanteilen vergeben, bis alle Sitze verteilt sind. Das Verfahren ist 
besonders gerecht und berücksichtigt auch kleinere Wählergruppen 
angemessen. 
 

 
Soyen, 10.02.2026 
 
 
 
Georg Machl, Wahlleiter 
 
Rechtsgrundlagen: Die Wahl der Mitglieder des Gemeinderats richtet sich nach der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), dem 
Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte (Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz – GLKrWG) 
sowie der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO). Die Sitzverteilung bei der Verhältniswahl wird gemäß Art. 35 Abs. 2 GLKrWG 
i.V.m. Nr. 81 der Gemeinde- und Landkreiswahlbekanntmachung (GLKrWBek) nach dem Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren berechnet. 


